bvvp - Formular Quartal I/09  Kinder- und Jugendlichenpsychiater (innen), Psychiater(innen) und Nervenärzte

________________________

(Stempel)

An die 

Kassenärztliche Vereinigung ….

Bezirksdirektion …… 

_______________________________
____    ____________________

  _ _ _ _ _ _ , den _ _ _ _ 

Widerspruch gegen den Honorarbescheid I/09

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit lege ich Widerspruch gegen den Honorarbescheid I/09 ein. Die Einlegung des Widerspruchs erfolgt zur Fristwahrung. Der Widerspruch richtet sich gegen die gesetz- und verfassungswidrige Vergütung der psychiatrischen Leistungen im Regelleistungsvolumen.

Die Vergütung verstößt einmal gegen das sich aus Art. 12 i.V.m. Art. 3 I GG ergebende Gebot der Verteilungsgerechtigkeit  und gegen das Gebot der Angemessenheit der Vergütung. 
Der Widerspruch bezieht sich auf die Leistungen der Fachkapitel Kapitel 14 und 21 und des Kapitels 35.1. Diese Leistungen, insbesondere die Gesprächsleistungen sind größtenteils zeitgebunden und werden aufgrund der Berechnungen zum arztindividuellen Regelleistungsvolumen absolut unzureichend vergütet. Die aktuellen Bestimmungen zum Regelleistungsvolumen haben zu Existenz vernichtenden Verwerfungen bei der Honorierung der darunter fallenden Leistungen geführt. 

Befanden sich  die Praxen der Psychiater generell schon vor und während der Gültigkeit PZGV (bzw. RLV) in einer wirtschaftlich prekären Lage, so ist durch die Einführung des EBM 2009 und der Neuberechnung der RLV der Fallwert noch einem derart drastisch gesunken, dass es inzwischen zu einer Existenz vernichtenden Vergütung psychiatrischer Leistungen gekommen ist. Die KV ist verpflichtet für eine verteilungsgerechte Vergütung zu sorgen sowie dafür, dass Vergütungsregeln nicht zu einer Gefährdung des Sicherstellungsauftrags führen.  
Psychiater, die mit Praxisschwerpunkt der Behandlung und Betreuung schwer chronisch psychisch Erkrankter auf eine angemessene Vergütung ihrer Gesprächsleistungen angewiesen sind, werden durch die Honorarbedingungen daran gehindert, ihren Versorgungsauftrag zu erfüllen und entsprechend ihrer ethischen Verpflichtung diese Patienten fachgerecht zu versorgen. Für die Psychiater, die als wichtigste Kernleistung fachspezifische Gesprächsleistungen erbringen,  führen die auf der Fallzahl/Quartal fußenden RLV - Berechnungen zu völlig inadäquaten individuellen RLV- Begrenzungen, weil wesentliche Kontingente der regelhaft erforderlichen Gesprächsleistungen (probatorische Sitzungen, Gesprächsleistungen der Fachkapitel 14 und 21) von einer nennenswerten  Vergütung abgeschnitten werden. Sachgerechte Diagnostik, Indikationsstellung und Behandlung ist somit aufgrund fehlender Rentabilität und wirtschaftlicher Kompensierbarkeit nicht mehr möglich. Zusätzlich verfehlt durch die Überschreitung der unsachgemäß niedrigen Fallwerte die Vergütung probatorischer Sitzungen in größerem Umfang den vom BSG für erforderlich gehaltenen Mindestpunktwert von 2,56 ct.

Die Kassenärztlichen Vereinigungen sind verpflichtet, für eine verfassungs- und gesetzeskonforme Vergütung der Leistungen der Psychiater und Psychotherapeuten zu sorgen.

Ich bitte, diesen Widerspruch vorläufig aus Kosten- wie auch Verfahrensgründen nicht zu bescheiden und erst das Ergebnis des anhängigen Musterverfahrens gegen die Festsetzung der RLV/PZGV (S 11 KA 5203/08) abzuwarten.

Mit freundlichen Grüßen 

